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GEBÜHRENSATZUNG

zur Satzung der Gemeinde Trebur über die Benutzung der
Kindertageseinrichtungen der Gemeinde Trebur.

Aufgrund der §§ 25 ff, 26, 27, ff des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuchs
(HKJGB) vom 18. Dezember 2006 (GVBI. l S.698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli
2024 (GVBI. 2024, Nr. 31) und der §§ 5, 19, 20, 51 und 93 Abs. 1 der Hessischen
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung vom 7. März 2005 (GVBI. l S. 142), zuletzt geändert
durch Art. 1 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBI 2025 Nr. 24) und §§ 1-6 des Gesetzes
über kommunale Abgaben (KAG) in der Fassung vom 24. März 2013 (GVBI. S. 134), zuletzt
geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 01. April 2025 (GVBI 2025 Nr. 24) sowie §§ 22, 22a,
74, 85, 86, 90ff des Achten Buchs Sozialgesetzbuch - Kinder- und Jugendhilfe - (SGB VIII) in
der Fassung der Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI. l S.2022), neugefasst
durch Bekanntmachung vom 11. September 2012 (BGBI l S. 2022), zuletzt geändert durch
Art. 2 des Gesetzes vom 3. April 2025 (BGBI 2025 l Nr. 107) hat die Gemeindevertretung der
Gemeinde Trebur in ihrer Sitzung am 14.11.2025 die folgende Satzung beschlossen:

§ 1 Allgemeines

(1) Für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen haben die gesetzlichen Vertreter der
Kinder Benutzungsgebühren zu entrichten (vgl. § 10 der Benutzungssatzung). Mehrere
Gebührenpflichtige haften als Gesamtschuldner. Die Gebühren gliedern sich in:

a) die Betreuungsgebühr des Grundblockes
b) die Betreuungsgebühren der Zusatzblöcke
c) das Verpflegungsentgelt
d) die Zukaufstunden

(2) Die Betreuungsgebühren sind für den Besuch der Kindertageseinrichtung zu entrichten.

(3) Das Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme des Kindes am Essen in der
Kindertageseinrichtung erhoben. Es wird zum Selbstkostenpreis mit den
Erziehungsberechtigten abgerechnet.

(4) Die Betreuungsgebühren sind stets für einen vollen Monat zu entrichten.

(5) Die Betreuungsgebühr enthält auch die Kosten für die verabreichten Getränke.
\
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§ 2 Betreuungsgebühren (Eltern beitrage ohne Freistellung durch das Land Hessen)

(1a) Die nachstehenden Elternbeiträge zu den Blöcken sind Monatsbeträge. Der
Grundblock ist von allen Kindern im Alter von drei Jahren bis Schuleintritt zu buchen und
täglich zu nutzen. Verpflegung wird nur bei den Zusatzblöcken angeboten und ist zu nutzen.

K025 Gültig bis 31.12.2025
|Pro Wochentag |Mo-Fr

[Grundblock 07:30-12:45 Uhr 301,00 €
^/3 - Platz (Zusatzbtock) 12:45-15:00 Uhr 25,90 € 129,50 €
Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 41,60 € 208,00 €

IZukaufstunde 5,50 €

12026 Gültig ab 01.01.2026
[Pro Wochentag |Mo-Fr

Grundblock 07:30-12:45 Uhr 310,00 €
2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 26,60 € 133,00 €
Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 42,80 € 214,00 €

Zukaufstunde 5,70 €

12027 Gültig ab 01.01.2027
|Pro Wochentag |Mo-Fr

Grundblock Ü7:30-12:45 Uhr 319,00 €
2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 27,40 € 137,00 €
Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 44,20 € 221,00 €

Zukaufstunde 5,90 €

12028 Gültig ab 01.01.2028
|Pro Wochentag [Mo-Fr

IGrundblock Ü7:30-12:45 Uhr 329,00 €
|2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 28,40 € 142,00 €
[Ganztagsplatz (Zusatzblock)
[(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 45,40 € 227,00 €

IZukaufstunde 6,10€

^029 Gültig ab 01.01.2029
|Pro Wochentag |Mo-Fr

Grundblock 07:30-12:45 Uhr 339,00 €
2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 29,20 € 146,00 €
Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 46,80 € 234,00 €

Zukaufstunde 6,30 €

^030 Gültig ab 01.01.2030
Ip,ro Wochentag |Mo-Fr

Grundblock 07:30-12:45 Uhr 349,00 €
2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 30,00 € 150,00 €
Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 48,20 € 241,00 €

Zukaufstunde 6,50 €
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(1b) Die nachstehenden Elternbeiträge sind Monatsbeträge für die Nutzung eines
Krippenplatzes.

12025 Gültig bis 31.12.2025
IKrippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) 17:30-15:00 Uhr Mo-Fr 412,00 €
Krippenplatz 2-3jährige (ohne Mittagessen) |7:30 - 12:00 Uhr Mo-Fr 248,50 €

2026 Gültig ab 01.01.2026
Krippenplatz 1 -3jährige (mit Mittagessen) |7:30 - 15:00 Uhr Mo-Fr 424,00 €
Krippenplatz 2-Sjährige (ohne Mittagessen) |7:30 - 12:00 Uhr Mo-Fr 256,00 €

2027 Gültig ab 01.01.2027
Krippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) |7:30 - 15:00 Uhr Mo-Fr 437,00 €
Krippenplatz 2-3jährige (ohne Mittagessen) |7:30 - 12:00 Uhr Mo-Fr 264,00 € I

2028 Gültig ab 01.01.2028
Krippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) 7:30-15:00 Uhr Mo-Fr 450,00 €
Krippenplatz 2-Sjährige (ohne Mittagessen) |7:30 -12:00 Uhr Mo-Fr 272,00 €

2029 Gültig ab 01.01.2029
Krippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) 7:30-15:00 Uhr Mo-Fr 464,00 €
Krippenplatz 2-3jährige (ohne Mittagessen) |7:30 -12:00 Uhr Mo-Fr 280,00 €J

2030 Gültig ab 01.01.2030
Krippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) 7:30-15:00 Uhr Mo-Fr 478,00 €
Krippenplatz 2-3jährige (ohne MiUagessen) |7:30 -12:00 Uhr Mo-Fr 288,00 €

(1c) Die nachstehenden Elternbeiträge sind einmalig fällige Beträge für die Nutzung der
Notfallbetreuung während der Schließzeiten.

2025 Notdienst 3-6 Jahre, Gültig ab 01.08.2025
Pro Wochentag |Mo-Fr je Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 21,20 € 106,00 €

^/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 7,70 € 38,50 €

Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 19,40 € 97,00 €

Krippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) |7:30 -15:00 Uhr 173,50 €

jKrippenplatz 2-3jährige (ohne
IMittagessen)

7:30-12:00 Uhr 104,50 €

2026 Notdienst 3-6 Jahre, Gültig ab 01.01.2026
Pro Wochentag|Mo-Frje Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 21,80 € 109,00 €

2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 8,00 € 40,00 €

|Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 20,00 € 100,00 €

iKrippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) |7:30- 15:00 Uhr 179,00 €

Krippenplatz 2-3jährige (ohne
IMittagessen)

7:30-12:00 Uhr 108,00 €
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2027 Notdienst 3-6 Jahre, Gültig ab 01.01.2027
Pro Wochentag|Mo-FrJe Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 22,40 € 112,00 €

2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 8,20 € 41,00 €

Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 20,60 € 103,00 €

[Krippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) |7:30 -15:00 Uhr 184,50 €

|Krippenplatz 2-3jährige (ohne
[Mittagessen)

7:30-12:00 Uhr 111,00 €

2028 Notdienst 3-6 Jahre, Gültig ab 01.01.2028
Pro Wochentag|Mo-Frje Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 23,00 € 115,00 €

[2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 8,40 € 42,00 €
uanztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 21,20 € 106,00 €

Krippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) |7:30 -15:00 Uhr 190,00 €

Krippenplatz 2-3jährige (ohne
Mittagessen)

7:30-12:00 Uhr 114,00 €

2029 Notdienst 3-6 Jahre, Gültig ab 01.01.2029
Pro Wochentag |Mo-Fr je Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 23,70 € 118,50 €
^/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 8,60 € 43,00 €

Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 21,80€ 109,00 €

[Krippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) [7:30 -15:00 Uhr 196,00 €

Krippenplatz 2-3jährige (ohne
Mittagessen)

7:30-12:00 Uhr 117,50 €

2030 Notdienst 3-6 Jahre, Gültig ab 01.01.2030
Pro Wochentag|Mo-Frje Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 24,40 € 122,00 €

|2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 8,80 € 44,00 €

uanztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 22,40 € 112,00 €

jKrippenplatz 1-3jährige (mit Mittagessen) |7:30 -15:00 Uhr 202,00 €

Krippenplatz 2-3jährige (ohne
Mittagessen)

7:30-12:00 Uhr 121,00 €

(1d) Für die Bediensteten der Gemeinde Trebur reduziert sich die Gebühr des Krippenplatzes
um 50%.

(2) Zukaufstunden sind in allen Kindertagesstätten für Kinder von 3-6 Jahren möglich.(3)
Soweit das Land Hessen der Gemeinde Trebur jährliche Zuweisungen für die
Freistellung von Teilnahme- und Kosten beitragen für die Förderung in
Tageseinrichtungen für Kinder ab dem vollendeten dritten Lebensjahr bis zum
Schuleintritt gewährt, wird ein Kostenbeitrag nach § 2 nicht erhoben für die Betreuung
in einer Kindergartengruppe oder altersübergreifenden Gruppe soweit ein Betreu-
ungszeitraum im Umfang von bis zu sechs Stunden gebucht wird.

(3a) Ein Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung wird unter Berücksichtigung von Abs. 3
anteilig für die über sechs Stunden hinausgehende Betreuungszeit erhoben, soweit ein
Betreuungszeitraum von mehr als sechs Stunden täglich gebucht wird.
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Laut § 2 Abs. 1a ergeben sich anteilige Betreuungsgebühren wie folgt:

£025 Gültig bis 31.12.2025
|Pro Wochentag |Mo-Fr

IGrundblock 07:30-12:45 Uhr 0,00 €
^/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 17,10€ 85,50 €!

Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 32,80 € 164,00 €

^ukaufstunde ± 5,50 €

12026 Gültig ab 01.01.2026
|Pro Wochentag |Mo-Fr

IGrundblock Ü7:30-12:45 Uhr 0,00 €
|2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 17,60 € 88,00 €
Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 33,80 € 169,00 €

IZukaufstunde 5,70 € I

12027 Gültig ab 01.01.2027
Pro Wochentag [Mo-Fr

Grundblock 07:30-12:45 Uhr 0,00 €
2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 18,20 € 91,00 € I
Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 34,80 € 174,00 €

Zukaufstunde 5,90 €

^!028 Gültig ab 01.01.2028
|Pro Wochentag |Mo-Fr

Grundblock D7:30-12:45 Uhr 0,00 €
2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 18,60 € 93,00 €
Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 35,80 € 179,00 €

Zukaufstunde 6,10 €!

^029 Gültig ab 01.01.2029
|Pro Wochentag |Mo-Fr

IGrundblock D7:30-12:45 Uhr 0,00 €
^/3 - Platz (Zusatzblock) 112:45-15:00 Uhr 19,20 € 96,00 €
|Ganztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

112:45-17:00 Uhr 37,00 € 185,00 €

^ukaufstunde
J-

6,30 €

Ü2030 Gültig ab 01.01.2030
|Pro Wochentag |Mo-Fr

IGrundblock D7:30-12:45 Uhr 0,00 €
^/3 - Platz (Zusatzbtock) 12:45-15:00 Uhr 19,80 € | 99,00 €
panztagsplatz (Zusatzblock)
(Pusteblume, Unterm Regenb., Kunterbunt)

12:45-17:00 Uhr 38,00 € 190,00 €
}

Zukaufstunde 6,50 €
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Und laut § 2 Abs. 1c fallen anteilige Gebühren für die Notfallbetreuung in folgender Höhe an:

12025 Elternanteile im Notdienst, 3-6 Jahre, Gültig bis 31.12.2025
[je Wochentag |Mo-Fr je Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 0,00 €

2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 5,30 € 26,50 €

Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 16,60 € 83,00 €

2026 Elternanteile im Notdienst, 3-6 Jahre, Gültig ab 01.01.2026
|e Wochentag |Mo-Fr je Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 0,00 €

2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 5,50 € 27,50 €

Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 17,10€ 85,50 €

2027 Elternanteile im Notdienst, 3-6 Jahre, Gültig ab 01.01.2027
[je Wochentag |Mo-Fr je Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 0,00 €

|2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 5,70 € 28,50 €

Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 17,60 € 88,00 €

2028 Elternanteile im Notdienst, 3-6 Jahre, Gültig ab 01.01.2028
|e Wochentag [Mo-Fr je Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 0,00 €

2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 5,90 € 29,50 €

Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 18,20 € 91,00 €

2029 Elternanteile im Notdienst, 3-6 Jahre, Gültig ab 01.01.2029
|e Wochentag |Mo-Fr je Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr l 0,00 €

|2/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr l 6,10€ 30,50 €

Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr l 18,80 € 94,00 €

2030 Elternanteile im Notdienst, 3 - 6 Jahre, Gültig ab 01.01.2030
|e Wochentag |Mo-Fr je Woche

Grundblock 7:30-12:45 Uhr 0,00 €

^/3 - Platz (Zusatzblock) 12:45-15:00 Uhr 6,30 € 31,50€

Ganztagsplatz (Zusatzblock) 12:45-17:00 Uhr 19,40 € 97,00 €

(Sb) Der Kostenbeitrag nach § 2 dieser Satzung vermindert sich für jeden vollen Monat um
ein Zwölftel des im jeweiligen Kalenderjahr geltenden Zuweisungsbetrages nach § 32c
Abs. 1 Satz 1 HKJGB, soweit ein Kind vorgenannter Altersgruppe in einer
Krippengruppe nach § 25 Abs. 2 Nr. 1 HKJGB betreut wird.

(4) Bei gleichzeitigem Besuch mehrerer Kinder einer Familie oder eines
Personensorgeberechtigten in einer Kindertagesstätte der Gemeinde bzw. ggf. in der
gleichen Kindertagesstätte der Gemeinde, ist die höchste Gebühr in vollem Umfang zu
entrichten. Für ein zweites Kind erfolgt eine 25%ige Ermäßigung der fälligen Gebühr und
für alte weiteren Kinder, die die Kindertagesstätte besuchen, erfolgt eine 50%ige
Ermäßigung.
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(5)

Gebührenermäßigung wird für das Kind mit der jeweils niedrigeren Gebühr erteilt. Dies
bedeutet, dass die Gebührenermäßigung nicht für die höchste, nach dieser Satzung zu
zahlende Gebühr gilt, sondern für die Betreuung des weiteren Kindes anfallende
niedrigere Gebühr. Die Krippe ist hierbei eingeschlossen. Bei der Betreuung mehrerer
Kinder in der Kindertagesstätte soll grundsätzlich einmal die volle Gebühr entrichtet
werden.

Abweichend von Abs 4 Satz 2 wir die Ermäßigung von gleichzeitig anwesenden Kindern
mit US-Betreuung gehandhabt. Hier wird das erste Kind mit 100% Gebühr berechnet und
jedes weitere mit 50% Ermäßigung.

Alleinerziehende und Familien mit geringem Einkommen können die Übernahme der
Gebühren beim Kreisjugendamt beantragen; dies gilt auch in wirtschaftlichen oder
erzieherischen Notfällen (Anträge sind beim Fachdienst 1.3, bzw. in allen
Kinderbetreuungseinrichtungen der Gemeinde Trebur oder beim Kreisjugendamt Groß-
Gerau zu erhalten).

§ 3 Verpflegungsentgelt

(1) Als Verpflegungsentgelt wird für die Teilnahme am Essen monatlich eine Pauschale
erhoben, die sich am Selbstkostenpreis der Gemeinde orientiert.

(2) Zukaufstunden können in allen Kindertagesstätten mit dem Angebot der
Mittagsverpflegung in Anspruch genommen werden. Die Anmeldeformulare sind bis zum
Donnerstag für die darauffolgende Woche bei der Leitung der Kindertageseinrichtung
abzugeben und somit zu buchen. Pro gebuchte Mahlzeit wird der Selbstkostenpreis der
Gemeinde berechnet.

§ 4 Gebührenabwicklung

(1) Die Gebührenpflicht entsteht mit der Aufnahme und erlischt nur durch Abmeldung oder
Ausschluss. Wird das Kind nicht abgemeldet, so ist die Gebühr auch dann zu zahlen,
wenn das Kind der Kindertageseinrichtung fernbleibt. Bei einem Ausscheiden vor dem
Monatsende ist die Gebühr bis zum Ende des Monats zu zahlen.

(2) Die Benutzungsgebühr ist am ersten eines jeden Monats für den laufenden Monat fällig
und wird durch die Gemeindekasse im Abbuchungsverfahren eingezogen.
Rückbuchungsgebühren bei nicht ausreichender Deckung des Kontos gehen zu Lasten
der Erziehungsberechtigten.

(3) Die Gebühr ist bei vorübergehender Schließung der Kindertageseinrichtung
weiterzuzahlen. Ein Betriebsausfall mit einer Dauer von mindestens 4 Wochen gilt nicht
mehr als vorübergehend. Die Gebühr ist dann für einen ganzen Monat zu erstatten.

(4) Kann ein Kind aufgrund ärztlich nachgewiesener Erkrankung die Kindertageseinrichtung
über einen Zeitraum von mehr als einen Monat nicht besuchen, entfällt die
Gebührenentrichtung für die nach dem Eintritt der Erkrankung folgende Zeit.

(5) Über Stundungen, Niederschlagungen und Erlässe entscheidet der Gemeindevorstand
nach Maßgabe der §§ 163, 227 AO.

§ 5 Verfahren bei Nichtzahlung

Rückständige Benutzungsgebühren werden im Verwaltungszwangsverfahren
beigetrieben.
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§ 6 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag der Veröffentlichung in Kraft. Die bisherige Satzung mit ihren
ergangenen Änderungen tritt mit dem gleichen Tage außer Kraft.

Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss
der Gemeindevertretung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit
maßgebenden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden.

Trebur, den

Gemeindevorstand der Gemeinde Trebur

Jochen Engel
Bürgermeister
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